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Zum Geleit

Der Parlamentarische Rat sollte eine »›Magna Charta‹ des deutschen öffentli-
chen Lebens« entwerfen. So sagte es 1948 der Ministerpräsident von Nordrhein-
Westfalen Karl Arnold auf dem Festakt vor Beginn der Arbeitssitzungen im Mu-
seum König in Bonn. »Dem völlig auseinandergebrochenen deutschen Volke ei-
ne neue politische Struktur geben«, lautete der Auftrag in den Worten Konrad
Adenauers, des Vorsitzenden des Parlamentarischen Rates.

Es galt, aus dem Scheitern der Weimarer Republik zu lernen und nach dem
Zivilisationsbruch im Nationalsozialismus die Grundlage für eine solide freiheit-
lich-demokratische Ordnung in Deutschland zu legen. Die Bürger waren vor
dem Staat zu schützen. Und die Demokratie vor ihren Feinden.

Auf Weisung der drei westlichen Alliierten hatten die Ministerpräsidenten
der Länder in der britischen, amerikanischen und französischen Besatzungszo-
ne den Parlamentarischen Rat einberufen, um eine Verfassung zu erarbeiten.
Eine föderale Regierungsform mit einer »angemessenen Zentralinstanz« sowie
der »Garantie der individuellen Rechte und Freiheiten« – wohl wissend, dass
die neue Ordnung in der sowjetisch besetzten Zone und im Osten des geteilten
Berlin nicht würde gelten können. So konnte sie damals nur ein Provisorium
sein.

Das ist das Grundgesetz längst nicht mehr. Es hat sich bewährt – das können
wir nach 70 Jahren Rechtsstaatlichkeit und der friedlichen Wiederherstellung der
staatlichen Einheit – dem Beitritt der »neuen« Länder zum Geltungsbereich des
Grundgesetzes – festhalten.

Das Grundgesetz durfte anfangs keine Verfassung sein, aber es ist eine vorbild-
liche Verfassung geworden – eine, die hinreichende Möglichkeiten zur zeitgemä-
ßen Veränderung bietet und die zugleich vor leichtfertigen Eingriffen geschützt
ist. Die universellen Menschenrechte garantiert und dem markanten Kernge-
danken von Artikel 1 folgt: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.«

Dieser Band führt uns die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes vor Au-
gen: Wie sind die Mitglieder des Parlamentarischen Rates vor 70 Jahren vorge-
gangen, was haben sie in der schwierigen Nachkriegssituation diskutiert? Was
bewegte sie? Und wer waren die vier Mütter und insgesamt dreiundsiebzig Väter
des Grundgesetzes – unsere politischen Vorfahren, die damals so gut vorgesorgt
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haben? Wir verdanken Ihnen viel: ein tragfähiges Fundament für unser Zusam-
menleben – in Einigkeit und Recht und Freiheit.

DR. WOLFGANG SCHÄUBLE

PRÄSIDENT DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES
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Vorwort

Schon bald nachdem das vom Parlamentarischen Rat ausgearbeitete Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 verkündet worden
war, gab es sowohl von ehemaligen Abgeordneten wie auch Historikern Bemü-
hungen, die Vorgänge im Parlamentarischen Rat genau zu rekonstruieren. Zahl-
reichen Grundgesetzkommentaren wurden historische Einleitungen beigege-
ben, weil von Anfang an deutlich war, daß das Grundgesetz ohne den Kontext
seiner Entstehung nicht verständlich ist, und weil für die Auslegung eines Rechts-
textes seine Genese hilfreich, ja sogar unentbehrlich sein kann.

Anläßlich des zwanzigjährigen Jubiläums der Verkündung des Grundgesetzes
im Jahre 1969 kamen im Wohnhaus des kurz zuvor verstorbenen Altbundes-
kanzlers Konrad Adenauer ehemalige Abgeordnete des Parlamentarischen Rates
und Historiker zu einer Tagung mit dem Thema »Parlamentarischer Rat« zu-
sammen. Zwischen beiden Gruppen entspann sich ein heftiger Streit um die Fra-
ge, inwieweit die Akten des Parlamentarischen Rates es ermöglichen, die Vorgän-
ge zuverlässig darzustellen. Tatsächlich unterschieden sich die subjektiven
Erinnerungen der damals noch lebenden »Verfassungsväter« zum Teil erheblich
von den ersten Ergebnissen der geschichtswissenschaftlichen Forschung.

Heute, 70 Jahre später – bedeutende Zeitzeugen sind längst verstorben –, steht
die Frage noch drängender im Raum, ob eine zuverlässige Darstellung der Ge-
schichte des Parlamentarischen Rates erarbeitet werden kann. Doch was von den
Historikern auf der Tagung 1969 noch nicht absehbar war und deswegen damals
gar nicht erst in Betracht gezogen wurde, war die Reichhaltigkeit der Quellen,
die erst in den Jahren danach zugänglich wurden.

So ist die siebzigjährige Wiederkehr der Entstehung des Grundgesetzes
2018/19 ein willkommener Anlaß, meine Darstellung der Geschichte dieses er-
sten westdeutschen Nachkriegsparlaments aus dem Jahre 1998 erneut zu veröf-
fentlichen. Nicht nur das Grundgesetz ist bis zum Sommer 2018 durch inzwi-
schen 62 Änderungsgesetze novelliert worden, sondern auch die Bundesrepublik
Deutschland hat sich sehr verändert. Eine erinnerungswürdige Grundgesetzän-
derung ist mit der Deutschen Einigung 1990 an der Präambel vorgenommen
worden. Sie enthielt in ihrer ursprünglichen Fassung den Hinweis, daß der Par-
lamentarische Rat »auch für jene Deutschen gehandelt [hat], denen mitzuwirken
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versagt war. Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbe-
stimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden«. Durch den Ei-
nigungsvertrag vom 31. August 1990, mit dem die fünf neuen Länder dem Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes beitraten, ist der politische Anspruch dieser
Präambel erfüllt worden. Für die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes
müssen jedoch die historischen Bedingungen im geteilten Deutschland der
Nachkriegszeit wieder in Erinnerung gerufen werden.

Freilich kann im Rahmen dieser Studie nur eine überblicksartige Orientierung
über die Geschehnisse gegeben werden. So wendet sich das Buch an jene Leser,
die sich über den Parlamentarischen Rat und die Entstehung des Grundgesetzes
aus erster Hand informieren möchten. Die Quellennähe mag ein wenig Zeit-
kolorit vermitteln und atmosphärische Bedingungen einfangen.

Der Text geht zurück auf die 2008 erschienene Neuausgabe. Er wurde ergänzt
durch ein Verzeichnis der in den letzten zehn Jahren erschienenen Literatur, das
freundlicherweise von Michael Timmermann, Bibliothek des Deutschen Bun-
destags erstellt wurde.

Berlin, am 8. Dezember 2018 Michael F. Feldkamp
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Einleitung

Die Vorgänge im Parlamentarischen Rat sind für die Gründungs- und Vorge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland von zentraler Bedeutung. In den Jah-
ren von der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht im Mai 1945 bis zur
Konstituierung des Parlamentarischen Rates im September 1948 erfolgten ein-
schneidende Veränderungen, auch wenn der Kampf des einzelnen um das nackte
Überleben den Blick auf politische Entwicklungen zunächst versperrte. Einige
verantwortliche Militärs und Politiker der drei westlichen Besatzungsmächte
stellten frühzeitig fest, daß mit Siegermentalität in einem Deutschland wenig
auszurichten war, dessen Städte im Zweiten Weltkrieg vielfach zerstört worden
war, das in vier Besatzungszonen eingeteilt war und dessen Ostgebiete von Polen
und der UdSSR annektiert waren. Wenn es noch Ende 1945 überwiegend als
abwegig erschien, so mußte Deutschland dennoch nach Ansicht weitsichtiger
amerikanischer Politiker schrittweise seine Souveränität zurückerhalten. Gera-
dezu programmatisch für die politische Neuorientierung der Westalliierten
stand die »Rede der Hoffnung« des amerikanischen Außenministers James F.
Byrnes in Stuttgart am 6. September 1946, in der er ankündigte, daß die USA
»dem deutschen Volk die Regierung Deutschlands zurückzugeben« wünsche
und ihm helfen wolle, »seinen Weg zurückzufinden zu einem ehrenvollen Platz
unter den freien und friedliebenden Nationen der Welt«.1

Trotz einer fehlenden konkreten gemeinsamen Deutschlandkonzeption
wurden die amerikanische und die britische Besatzungszone am 1. Januar 1947
zur Bizone zusammengeschlossen. Damit war die Teilung Deutschlands unver-
meidlich geworden, ohne daß bei den Alliierten eine primäre Teilungsabsicht
bestanden haben dürfte. In der Folge wurden der Wirtschaftsrat, Ernährungs-
rat, Verkehrsrat, Finanzrat und Verwaltungsrat für Post- und Fernmeldewesen
als gemeinsame Organe der Länder in der Bizone gegründet. Der Wirtschafts-
rat mit Sitz in Frankfurt am Main wurde aufgrund eines amerikanisch-briti-
schen Abkommens vom 29. Mai 1947 über die »Neugestaltung der bizonalen
Wirtschaftsstellen« zur ersten gesetzgebenden Körperschaft nach Art eines Par-
laments umgestaltet und damit zu der wichtigsten wirtschaftspolitischen Ein-
richtung in der Bizone (25. Juni 1947). Die dabei entstandenen Verwaltungs-
strukturen, die ab Februar 1948 zum »Vereinigten Wirtschaftsgebiet« zusam-
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mengeführt wurden, entwickelten sich zum Vorbild für die spätere Bundesre-
gierung in Bonn.

Die Konfrontation gegensätzlicher Auffassungen der Großmächte Großbritan-
nien, USA und später auch Frankreich auf der einen, der Sowjetunion auf der
anderen Seite begünstigte bei den Amerikanern die seit 1947 favorisierte Alterna-
tive eines »Weststaates«. Damit erhielt das durch das Potsdamer Abkommen vom
2. August 1945 geschaffene viergeteilte Deutschland neue geopolitische Struktu-
ren. Als die UdSSR am 20. März 1948 aus dem Alliierten Kontrollrat auszog, ver-
folgten die USA um so entschlossener die schnelle politische und wirtschaftliche
Integration der westlichen Länder. Mit dem nach dem amerikanischen Außenmi-
nister George C. Marshall benannten US-Wirtschaftshilfeprogramm vom 3. April
1948 und der Währungsreform am 20. Juni 1948 wurden weitere Schritte zu einer
wirtschaftlichen Konsolidierung und staatlichen Organisation unternommen, die
die UdSSR am 16. Juni 1948 mit ihrem Ausscheiden aus der Berliner Alliierten
Stadtkommandantur und am 24. Juni 1948 mit der Berlin-Blockade beantworte-
te.

Die vorläufig letzte Etappe zur politischen Einheit Westdeutschlands wurde
mit der Einberufung des Parlamentarischen Rates eingeläutet. Sein Ergebnis, das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, ist bekannt und in zahlreichen
Publikationen und Kommentaren thematisiert worden. Die maschinenschriftli-
chen Protokolle der Fachausschüsse fanden schon sehr bald Verwendung in der
juristischen und staatswissenschaftlichen Literatur. Die Geschichtswissenschaft
jedoch, sieht man von verstreut veröffentlichten Aufsätzen einmal ab, hatte den
Parlamentarischen Rat insofern lange Zeit vernachlässigt, als daß sie eine wis-
senschaftlich fundierte, zusammenfassende Darstellung der politischen Ge-
schichte des Parlamentarischen Rates nicht vorlegen konnte. Schon der 1949 ge-
plante »Almanach«, der, »flüssig geschrieben«, als »Rechenschaftsbericht des
Parlamentarischen Rates gegenüber dem deutschen Volke«2 gedacht war, schei-
terte. Unveröffentlicht blieb die von Bundeskanzler Konrad Adenauer 1955 dem
ehemaligen Botschafter Anton Pfeiffer übertragene »Geschichte« des Parlamen-
tarischen Rates, die nach dessen Tod 1957 von Josef Ferdinand Kleindinst –
ebenfalls Mitglied des Parlamentarischen Rates – abgeschlossen wurde.3 Vermut-
lich auch weil sich schon im ersten Bundestagswahlkampf 1949 die politischen
Parteien gegenseitig Vorhaltungen über ihre Positionen gegenüber den Alliierten
und den Inhalten des Grundgesetzes machten, war an eine seriöse, wissenschaft-
lich ausgewogene und zuverlässige Aufarbeitung der Geschichte des Parlamen-
tarischen Rates in den ersten Jahren des Bestehens der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht zu denken.

Erst anläßlich des zwanzigjährigen Jubiläums der Verabschiedung des Grund-
gesetzes kamen 1969 Zeitzeugen und Historiker zusammen, um über die Ge-
schichte des Parlamentarischen Rates zu diskutieren.4 Vielfach war Erinnertes
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nicht mit den Erkenntnissen der jungen Forscher in Einklang zu bringen. Beide
Gruppen vermochten nicht zu erahnen, welch Quellenfülle seitdem in in- und
ausländischen Archiven zugänglich gemacht wurde. Das Sekretariat des Parla-
mentarischen Rates verfaßte nicht nur Protokolle aller Fachausschußsitzungen,
der Hauptausschußsitzungen und der Plenumssitzungen, sondern hat darüber
hinaus gelegentlich auch Mitschriften von Ältestenratssitzungen und interfrak-
tionellen Besprechungen gefertigt. Auch die Sitzungen der CDU/CSU-Fraktion
wurden teils wörtlich mitgeschrieben. Bedauerlicherweise sind Aufzeichnungen
der SPD-Fraktion nicht überliefert. Dagegen sind jedoch inzwischen Nachlässe
verstorbener Abgeordneter und die hochinteressanten Archivalien der Alliierten
Militärregierungen zugänglich geworden. Letztere enthalten gelegentlich sogar
Aufzeichnungen von Telefongesprächen einzelner Abgeordneter, die die Ge-
heimdienste der Alliierten abhörten.5 Die Akten und Protokolle des Parlamen-
tarischen Rates sind inzwischen in einer gemeinsamen Quellenedition vom
Deutschen Bundestag und vom Bundesarchiv publiziert worden.6
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I. Vorgeschichte

1. Erste Konzepte einer Nachkriegsverfassung

Überlegungen zu einer deutschen Nachkriegsverfassung reichen zurück in die
Jahre des Zweiten Weltkrieges, als Adolf Hitler auf dem Höhepunkt seiner Macht
stand. In Widerstandsbewegungen, etwa um General Ludwig Beck und den Leip-
ziger Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler oder im Kreisauer Kreis, aber
auch in Exilgruppen, besonders sozialistischen und sozialdemokratischen Grup-
pen in Großbritannien und den USA, wurden Modelle entworfen, die sich im
Gegensatz zur Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 dadurch aus-
zeichneten, daß sie einen demokratischen Staat vorsahen, in dem die wichtigsten
Verfassungsorgane durch eine verstärkte Beteiligung der Länder oder aber durch
ein Honoratiorenkabinett bzw. einen Senat kontrolliert werden sollten. Da
schließlich alle Gruppen von leidvollen Erfahrungen im nationalsozialistischen
Führerstaat in Deutschland geprägt waren, fand sich in vielen Verfassungsmo-
dellen die Idee, Deutschland in ein geeintes Europa zu integrieren. Es galt, na-
tionalstaatliches Denken zu überwinden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg forderte erstmals der britische Militärgouver-
neur Sir Brian Robertson am 12. Juni 1947 den im März 1946 von der britischen
Militärregierung in Hamburg eingerichteten Zonenbeirat auf, sich zu den künf-
tigen politischen Strukturen in Deutschland zu äußern. Mitglieder des Zonen-
beirates, der weder eine selbständige Exekutive noch eine Legislative besaß,
waren die von der Militärregierung berufenen Vertreter der Landes- und Pro-
vinzialregierungen, der Fachressorts für Gewerbe und Industrie, Ernährung und
Landwirtschaft, Justiz usw. Nachdem die im Zonenbeirat vertretenen Parteien
ihre Konzepte erarbeitet hatten, verabschiedete dieser am 30. Juli 1948 fast ein-
stimmig, allerdings ohne die KPD, seine Denkschrift zu einer zukünftigen Ver-
fassungspolitik.1 Dem darin veröffentlichten Verfassungsentwurf wurden die
unterschiedlichen Ansichten der Parteien zur Erläuterung beigegeben, wobei
auffallenderweise vielfach die föderalistischen Auffassungen vorangestellt wur-
den. Damit bekam der Verfassungsvorschlag des Zonenbeirates eine stark föde-
ralistische Tendenz, die der SPD schon deswegen mißfiel, weil die Mehrheit im
Zonenbeirat eigentlich einen zentralen Einheitsstaat forderte. Vielleicht – so ur-
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teilte der nordrhein-westfälische Innenminister Walter Menzel (SPD) – »wäre es
richtiger gewesen, jeweils mit der Auffassung der stärksten Fraktion zu begin-
nen«.2

Im Stuttgarter Länderrat, der am 6. November 1945 als erstes länderübergrei-
fendes Gremium nach dem Krieg für die amerikanische Zone seine Tätigkeit
aufnahm, spielte der Föderalismus eine noch größere Rolle. In den süddeutschen
Ländern war das Selbstbewußtsein der Ministerpräsidenten größer. Dort hatte
der Föderalismus, gepaart mit dem Wunsch nach größtmöglicher Souveränität
der deutschen Länder, eine lange Tradition, die im Kaiserreich und der Weimarer
Republik vielfach erfolgreich aufrechterhalten wurde. Aus dem Länderrat kam
der in anderen politischen Gremien abgelehnte Vorschlag, alle vier Besatzungs-
zonen nach dem Vorbild der Bizone zusammenzuschließen.

Föderalistische Ziele verfolgte auch das von den süddeutschen Ministerpräsi-
denten beeinflußte Deutsche Büro für Friedensfragen (gegründet 1947), das sich
ursprünglich mit der Erörterung der Angelegenheiten im Zusammenhang mit
einem anstehenden Friedensvertrag beschäftigen sollte.3 Hier entwickelten baye-
rische Vertreter im Rückgriff auf Ideen einer »Verfassung der Vereinigten Staaten
von Deutschland« (1946) die Forderung nach einer losen Zentralgewalt (Bun-
desstaat). Württembergische Vertreter sahen im bayerischen Vorschlag eine
Überinterpretation ihres Konzeptes eines deutschen Staates, und bemängelten,
daß in Bayern deutsche Einheit mit deutschem Einheitsstaat irreführenderweise
gleichgesetzt worden sei. Sie bekräftigten, daß der Föderalismus nicht dazu die-
ne, »sich von der Erbschaft des schwer belasteten Reiches loszusagen, indem man
tut, als sei man länderweise aus Deutschland ausgewandert und könne im Ir-
gendwo neue Staaten von Deutschen gründen«.4 Die Vorschläge der aus Mitglie-
dern des Büros für Friedensfragen begründeten »Süddeutschen Sachverständi-
genkommission für eine deutsche Verfassung« vom 16. Juli 1948 enthielten für
den neuen Staat bereits die Bezeichnung »Bundesrepublik Deutschland« – ein
Begriff, der erstmals von den Franzosen im Zusammenhang mit der Beratung
der württembergisch-hohenzollernschen Verfassung im Mai 1947 ins Gespräch
gebracht wurde.

Von den Parteien kamen zunächst wenige Anstöße für eine künftige Verfas-
sung, da sie sich über die Besatzungszonen hinaus meist nur lose zusammenge-
schlossen hatten. Innerhalb der von CDU und CSU begründeten Union zeich-
nete sich eine starke föderalistische Prägung ab, die erst am 13. April 1948 in den
»Grundsätzen für eine Deutsche Bundesverfassung« des »Ellwanger Freundes-
kreises« schriftlich niedergelegt wurden.5 Die SPD hatte sich schon in ihren von
Walter Menzel und dem Parteivorsitzenden Kurt Schumacher beeinflußten
»Nürnberger Richtlinien« von 1947 gegen »offenen oder versteckten Separatis-
mus und Partikularismus« gewandt und forderte, daß die Verfassungen der Län-
der nichts enthalten dürften, was der »Reichseinheit entgegenstehen kann«.6 Ihr
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Verfassungskonzept stand mit einer zentralen Gesetzgebung und einer dezentra-
len Exekutive den föderalistischen Ansätzen der überwiegenden Zahl der bis da-
hin erarbeiteten Konzepte entgegen. Jene »Abweichler«7 wie Hermann L. Brill,
Fritz Eberhard oder Wilhelm Hoegner, die sich im Länderrat oder seitens des
Deutschen Büros für Friedensfragen für einen Staatenbund der Länder ausge-
sprochen hatten, mußten sich künftig im Interesse der von Schumacher be-
schworenen Einheit der Partei der offiziellen Linie unterordnen.

Die unterschiedlichsten Konzepte behandelten freilich nicht nur das Födera-
lismusproblem. Doch ließen sich hieran schon in den ersten Nachkriegsjahren
die unterschiedlichen Meinungen herauskristallisieren, da immerhin die zentra-
listische Weimarer Verfassung Hitler zur Machtergreifung 1933 verholfen hatte.

2. Die Londoner Sechsmächtekonferenz

Die erste einschneidende Veränderung in der alliierten Nachkriegspolitik erfolg-
te mit der Londoner Sechsmächtekonferenz (23. Februar–6. März 1948 und
20. April–2. Juni 1948), auf der die Westmächte die Frage einer westdeutschen
Verfassung erörterten.

Schon im Vorfeld der Außenministerkonferenz war den drei westlichen Alli-
ierten, zu denen in London die Beneluxstaaten als unmittelbare Nachbarn
Deutschlands hinzukamen, bewußt, daß die Teilung Deutschlands in vier Besat-
zungszonen keine dauerhafte Lösung bleiben durfte. Zugleich schien es ihnen
nicht sinnvoll, trotz der augenblicklich scheinbar nicht realisierbaren Einheits-
vorstellungen einen Wiederaufbau Westeuropas noch weiter hinauszuzögern.
Deswegen hatten Amerikaner und Briten schließlich auch verfassungspolitische
Diskussionen im Länderrat bzw. Zonenbeirat angeregt. Allerdings rangierte
nicht nur bei den Briten die politische Einheit vor der Schaffung einer westdeut-
schen Verfassung; sie wünschten, darin »Türen dafür offen [zu] lassen, daß der
Anschluß an die Ostzone ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden könne«.8

Während die USA in ihren verfassungspolitischen Überlegungen auf der Lon-
doner Konferenz einen Weststaat vorsahen, in dem den Ländern ein erhebliches
Eigengewicht zukommen sollte, die Briten jedoch über keine föderalistischen
Verfassungserfahrungen verfügten und deswegen in den nächsten Monaten un-
voreingenommen zentralistischen Konzepten der Deutschen begegnen konnten,
erhielt für die Franzosen unter sicherheits- und machtpolitischen Aspekten ein
deutscher Föderalismus geradezu existentielle Bedeutung. Es entsprach dem
französischen Sicherheitsbedürfnis, auch künftig ein wirtschaftlich und politisch
schwaches Deutschland als unmittelbaren Nachbarn zu haben. Aus diesem
Grund suchten die Franzosen auf der Londoner Außenministerkonferenz auch
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